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Die Fa. Bissert & “Impala“ Werbeagentur eU –  im Folgenden als Agentur bezeichnet – 
erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst 
wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Nebenabreden, Vorbehalte, 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das Abweichen vom 
Schriftformerfordernis. 
Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Vertragspartners werden selbst bei Kenntnis nur dann wirksam, wenn sie von der 
Agentur ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer 
Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, zu ersetzen.

VERTRAGSABSCHLUSS
Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der Agentur bzw. der Auftrag 
des Kunden, in dem der Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Die 
Angebote der Agentur sind freibleibend und unverbindlich.
Erteilt der Kunde einen Auftrag, so ist er an diesen zwei Wochen ab dessen Zugang bei 
der Agentur gebunden. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch die 
Agentur zustande. Die Annahme hat in Schriftform (z.B. durch Auftragsbestätigung) zu 
erfolgen, es sei denn, dass die Agentur zweifelsfrei zu erkennen gibt (z.B. durch 
Tätigwerden aufgrund des Auftrages), dass sie den Auftrag annimmt.

LEISTUNGSUMFANG, AUFTRAGSABWICKLUNG UND MITWIRKUNGSPFLICHT DES 
KUNDEN
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem Auftrag des Kunden bzw. 
der Leistungsbeschreibung oder den Angaben im Vertrag. Nachträgliche Änderungen des 
Leistungsinhaltes bedürfen der Schriftform. Alle Leistungen der Agentur sind vom Kunden 
zu überprüfen und binnen drei Tagen freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten 
sie als vom Kunden genehmigt. Der Kunde wird die Agentur unverzüglich mit allen 
Informationen und Unterlagen versorgen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich 



sind. Er wird sie von allen Vorgängen informieren, die für die Durchführung des Auftrages 
von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung des 
Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass 
Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben 
von der Agentur wiederholt werden müssen oder verzögert werden.
Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung 
gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc) auf eventuelle bestehende Urheber-, 
Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Die Agentur haftet nicht wegen 
einer Verletzung derartiger Rechte. Wird die Agentur wegen einer solchen 
Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die Agentur schad- und 
klaglos; er hat ihr sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihr durch eine Inanspruchnahme 
Dritter entstehen.

AUFTRAGSERTEILUNG AN DRITTE
Die Agentur ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen oder 
Dritte damit zu beauftragen. Soweit die Agentur notwendige oder vereinbarte 
Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer keine 
Erfüllungsgehilfen der Agentur.

Die Beauftragung von Dritten erfolgt entweder im eigenen Namen oder im Namen des 
Kunden, in jedem Fall aber auf Rechnung des Kunden. Die Agentur wird Dritte sorgfältig 
auswählen und darauf achten, dass diese über die erforderliche fachliche Qualifikation 
verfügen.

TERMINE
Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. zu bestätigen. Die Agentur 
bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die Nichteinhaltung der Termine 
berechtigt den Kunden allerdings erst dann zur Geltendmachung der ihm gesetzlich 
zustehenden Rechte, wenn er der Agentur eine angemessene, mindestens aber 14 Tage 
währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines 
Mahnschreibens an die Agentur.
Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Ersatz 
des Verzugsschadens kann nur bis zur Höhe des Auftragswertes (Eigenleistung 
ausschließlich Vorleistung und Material) verlangt werden. Die Lieferfrist verlängert sich bei 
Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Machtbereichs der Agentur 
liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des Liefergegenstandes 
von erheblichem Einfluss sind. Die Lieferfrist verlängert sich entsprechend der Dauer 
derartiger Maßnahmen und Hindernisse. Die Agentur wird Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse dem Kunden unverzüglich mitteilen.



VERTRAGSRÜCKTRITT
Die Agentur ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn
die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich ist 
oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird;
berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser auf 
Begehren der Agentur weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der Agentur eine 
taugliche Sicherheit leistet.

HONORAR
Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch der Agentur für jede 
einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die Agentur ist berechtigt, zur Deckung 
ihres Aufwandes Vorschüsse zu verlangen. Alle Leistungen der Agentur, die nicht 
ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. 
Alle der Agentur erwachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen.
Kostenvoranschläge der Agentur sind grundsätzlich unverbindlich. Wenn abzusehen ist, 
dass die tatsächlichen Kosten die von der Agentur schriftlich veranschlagten um mehr als 
10%  übersteigen, wird die Agentur den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die 
Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei 
Tagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere 
Alternativen bekannt gibt.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, -VERZUG
Vereinbarte Preise sind Netto-Preise, zu denen die jeweils geltende Mehrwertsteuer 
hinzukommt. Künstlersozialabgabe, Zölle oder sonstige, auch nachträglich entstehende 
Abgaben werden an den Auftraggeber weiterberechnet.
Rechnungen der Agentur sind 14 Tage nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zur 
Zahlung fällig. Die Agentur berechnet im Verzugsfalle Verzugszinsen in Höhe von 8 % 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank gemäß § 352 
Unternehmensgesetzbuch (UGB). Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen 
Zahlungsverzuges bleibt der Agentur vorbehalten.
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Agentur. 
Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der Agentur 
aufzurechnen, außer die Forderung des Kunden wurde von der Agentur schriftlich 
anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden wird 
ausgeschlossen.
Präsentationen



Für die Teilnahme an Präsentationen steht der Agentur ein angemessenes Honorar zu, 
das mangels Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand der 
Agentur für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.
Erhält die Agentur nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle Leistungen der 
Agentur, insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der 
Agentur; der Kunde ist nicht berechtigt, diese – in welcher Form immer – weiter zu nutzen; 
die Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der Agentur zurückzustellen. Die Weitergabe 
von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, 
Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Agentur 
nicht zulässig.
Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung der im Zuge der Präsentation 
eingebrachten Ideen und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, ob die Ideen 
und Konzepte urheberrechtlichen Schutz  erlangen. Mit der Zahlung des 
Präsentationshonorars erwirbt der Kunde keinerlei Verwertungs- und Nutzungsrechte an 
den präsentierten Leistungen.
Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für die Lösung 
von Kommunikatonsaufgaben nicht in von der Agentur gestalteten Werbemitteln verwertet, 
so ist die Agentur berechtigt, die präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu 
verwenden. 

NUTZUNGSRECHTE
Die Agentur wird dem Kunden mit Ausgleich sämtlicher, den Auftrag betreffenden 
Rechnungen, alle für die Verwendung ihrer Arbeiten und Leistungen erforderlichen 
Nutzungsrechte, in dem Umfang übertragen, wie dies für den Auftrag vereinbart ist. Im 
Zweifel erfüllt die Agentur ihre Verpflichtung durch Einräumung nicht ausschließlicher 
Nutzungsrechte im Gebiet der Bundesrepublik Österreich, befristet für die Zeit der 
Einsatzdauer des Werbemittels. Jede darüber hinausgehende Verwendung, insbesondere 
die Bearbeitung und Veränderung, bedarf der Zustimmung der Agentur.
Nutzungsrechte an Arbeiten, die bei Beendigung des Vertrages noch nicht voll bezahlt 
sind, verbleiben vorbehaltlich anderweitig getroffener Abmachungen bei der Agentur.  
Für die Nutzung von Leistungen der Agentur, die über den ursprünglich vereinbarten 
Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung 
urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung der Agentur erforderlich. Dafür steht der 
Agentur und dem Urheber eine gesonderte angemessene Vergütung zu.
Bei gegebenenfalls durch den Kunden zu beschaffenden Unterlagen und Daten haftet 
dieser allein, wenn durch die Verwendung Rechte, insbesondere Urheberrechte Dritter 
verletzt werden. Der Kunde hat die Agentur von allen Ansprüchen Dritter freizustellen.



KENNZEICHNUNG
Die Agentur ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die 
Agentur und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein 
Entgeltanspruch zusteht.
Die Agentur ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden 
dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrem Internet-Website 
mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung 
hinzuweisen.

GEWÄHRLEISTUNG
Von der Agentur gelieferte Arbeiten und Leistungen hat der Kunde unverzüglich nach 
Erhalt zu überprüfen und Mängel unverzüglich nach Entdeckung zu rügen. Unterbleibt die 
unverzügliche Überprüfung oder Mängelanzeige, bestehen keine Ansprüche des 
Auftraggebers.
Die Agentur haftet für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen. Für Fehler, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem 
gewöhnlichen oder dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder 
mindern, leistet die Agentur nach den nachfolgenden Ziffern Gewähr.
Die Gewährleistungspflicht von der Agentur ist auf die Nachbesserung eines Fehlers 
innerhalb einer angemessenen Frist beschränkt. Dem Kunden wird ausdrücklich das 
Recht vorbehalten, bei Fehlschlagen der Nachbesserung eine Herabsetzung der 
Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages zu verlangen. Ein Fehlschlagen im 
eben genannten Sinn liegt insbesondere vor, wenn die Nachbesserung unmöglich ist, 
wenn sie seitens der Agentur ernsthaft und endgültig verweigert wird, wenn sie 
unzumutbar verzögert wird, wenn sie vergeblich versucht worden ist oder wenn sie dem 
Kunden wegen der Häufung der Mängel nicht zuzumuten ist.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der (Teil-) Abnahme, in sonstigen Fällen, wie 
gesetzlich geregelt. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang, 
unbeschadet der gesetzlichen kaufmännischen Rügeobliegenheiten, soweit keine andere 
schriftliche Abrede getroffen worden ist. Für gebrauchte Sachen ist das 
Gewährleistungsrecht grundsätzlich ausgeschlossen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Beruht der Fehler auf einem von der Agentur zu vertretenden Umstand, so haftet die 
Agentur für einen dem Kunden hieraus entstehenden Schaden im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen.
Weitere Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegen die Agentur, etwa aus Verschulden 
bei Vertragsschluss, positive Vertragsverletzung oder Delikt sind auf Fälle von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. Bei der Verletzung von wesentlichen 



Vertragspflichten (Kardinalpflichten) haftet die Agentur auch im Falle von leichter 
Fahrlässigkeit.
Schadensersatzansprüche, die nach der vorhergehenden Ziffer gegen die Agentur 
begründet sind, werden auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.

ANZUWENDENDES RECHT
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Agentur ist ausschließlich 
österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort ist der Sitz der Agentur.
Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen der Agentur und dem Kunden 
ergebenden Streitigkeiten wird Innsbruck vereinbart.

Stand Juli 2018


